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der Menschen Herz und Verstand bewegen, wıe Z das der Vereinbarkeit
des freien illens mıiıt der göttlichen Vorsehung.

chon 306 widmete der Verfasser 1ese Abhandlung seinem Freunde
Paulinus VO:  } Nola. Die beiden voneinander urch eın Meer getrenn
und Trofzdem 1n einem tiefen Verständnis verbunden. Mehr als ahr-
underfte Sind. se1lt jenen bedrängten, umsturzvollen en verfiossen; für
viele Erklärungen und Aufschlüsse, die uns 1m „Freien Willen ge!
werden, dürfen auch WITr noch dankbar e1ın.

Linz a. DLDr. Josef enzenweger
Neueste Kirchenrechtssammlung. Die (zesetze der Päpste, die authen-

tischen Auslegungen der kirchlichen Gesetze und die anderen Erlasse des
eiligen Stuhles se1it rscheinen des eX 1Ur can. (1917) gesammelt, nach
den Kanones des Cod 1Ur. Can. geordne und : ıns Deutsche überseizt VO.  >
SUSO ayer Erster and reiburg 1953, er1’agerder. Leinen geb.

e1it dem Erscheinen des kirchlichen echtsbuches 1m Te 1917 SiNd
SCAhON mehr qls re vergangen. aäahrend dieser eit, en Ssich Ver-
schiedene Verhältnisse geänder und eine Anpassung der iırchlichen ‚esetz-
gebung notwendig gemacht, die iın den Kundgebungen der Päpste (Kon-
stifutionen, nzykliken, Motuproprio U, SOWI1Ee in den Entscheidungen und
Verordnungen der römischen k.ongregationen ZU Ausdrucke omMm: Dazu
ommen die zahlreichen authentischen Auslegungen der odexkommission.
jes-” alles wurde VOI den ehrbüchern des Kirchenrecht und den Tklarun-

des exX (Jone) weitgehend berücksichtig O{ift braucht INa  g aber den
Gesetzesftext selbst. Je weiıter WI1r uns VO  3 der Erscheinungszeit des Kodex
entfernen, EeSTtIO schwieriger wird C: Der den an! der kirchlichen esetz-
gebung Qutf dem aufenden bleiben. Der Verfasser des vorliegenden groß-
angelegten Werkes, Benediktiner der el Beuron, hat seit dreißig Jahren
das einschlägige ater1a. gesammelt, gut in das Deutsche uüubersetitzt und nach
den Kanones des exX übersichtlich iın zeitlicher olge geordnet. Die
Quellen werden gewöhnlich 1m vollen Wortlaut oder doch 1n umfangreichen
Auszügen geboten; weniger WI  ige Sind mit Überschrift und undstelle
festgehalten. 1funfier werden auch sehr umfangreiche Ookumente ım Wort-
laut mitgeteilt, Kanon die Konkordate mıit Bayern und mit
Preußen. Das Werk ist. als fortlaufende ammlungz gedacht. Der vorliegende
erstie and umfaßt die eit VOon 19717 b1ıs 1929 Die welteren an werden
jeweils das Materilal: von zehn Jahren enthalten

ine Durchsicht des Bandes vermittelt einen uten Einblick in das 1e.  1-
ges  ige Rechtsleben der 1r Den Abschluß bildet eın chronologisches
erzeichnis er erwähnten Erlässe und e1n achverzeichnis. Der Verfifasser
hat sich urch seine fleißige und eNaue Arbeit den besonderen Dank Vel-
jen eın Werk 1st. eine notwendige rgäaänzun ZU irchlichen Gesetzbuch
und Wwird ald für jeden, der mit kirchenrechtlichen ingen tun hat, eın
unentbehrlicher Helfer Se1in. Der ayer“ wird wohl auch einem Begriffe
werden wıe der „Denzinger” oder der „Jone“

Linz . Dr. bernhumer

atholische Moraltheologie. nter besonderer Berücksichtigung des
Codex Iuris Canonici SOWI1eEe des deutschen, österreichischen und schweize-
rischen Rechtes urz zusammengestellt VOnNn Dr er1ıber‘
Fünfzehnte, vermehrte und verbesserte Auflage Paderborn 1953, Verlag
Ferdinand öning Leinen geb. 1 Theologenausgabe 11.30

Es mag fast überflüssig erscheinen, eın Werk, das Dereits ın Auflage
vorlieg und ın eine el fremder Sprachen übersetzt wurde, noch einmal

besprechen. Die weite Verbreitung alleiın schon ist Beweis afür,
daß einem Draktischen Bedürfinisse entgegenkommt. In Tel Büchern
werden Prinzipienlehre, ebote und akramente ın knapper, sehr übersicht-
er Weise behandelt Eın Anhang bringt noch das Wichtigste ber akra-


